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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §59 Abs1;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Die Verletzung des § 59 Abs. 1 AVG hinsichtlich der dort geforderten Anführung der angewendeten

Gesetzesbestimmung steht nicht schlechthin unter der Sanktion einer zur Aufhebung durch den

Verwaltungsgerichthof führenden Rechtswidrigkeit, sondern nur unter der weiteren Voraussetzung, dass auch die

Begründung des Bescheides Zweifel über die angewendeten Vorschriften nicht beseitigt. Lässt der Inhalt des

Bescheides eindeutig erkennen, dass sich der Bescheid, abgesehen von der Anführung unzutre:ender Bestimmungen,

(auch) auf die zutre:ende Bestimmung gründet, so kann der Bescheid als in Vollziehung dieser Bestimmung ergangen

angesehen werden, auch wenn die Behörden andere Bestimmungen im Spruch angeführt haben.Die Verletzung des

Paragraph 59, Absatz eins, AVG hinsichtlich der dort geforderten Anführung der angewendeten Gesetzesbestimmung

steht nicht schlechthin unter der Sanktion einer zur Aufhebung durch den Verwaltungsgerichthof führenden

Rechtswidrigkeit, sondern nur unter der weiteren Voraussetzung, dass auch die Begründung des Bescheides Zweifel

über die angewendeten Vorschriften nicht beseitigt. Lässt der Inhalt des Bescheides eindeutig erkennen, dass sich der

Bescheid, abgesehen von der Anführung unzutre:ender Bestimmungen, (auch) auf die zutre:ende Bestimmung

gründet, so kann der Bescheid als in Vollziehung dieser Bestimmung ergangen angesehen werden, auch wenn die

Behörden andere Bestimmungen im Spruch angeführt haben.
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